
Der Staat hat die 
Pflicht, Mädchen und 

Buben vor Gewalt, 
Misshandlung,  

Vernachlässigung  
oder Ausbeutung  

zu schützen. Niemand 
darf Buben oder  

Mädchen Gewalt  
zufügen.

Kinderrechtskonvention Art. 19
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Wir stellen die Kinder in die Mitte


